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Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Fachanwalt für Familienrecht wissen Sie: 
Die Materie ist komplex und unterliegt weitgehend 
der Recht sprechung. RiOLG Paul Wesseler informiert 
Sie deshalb einmal im Quartal über die höchst -
richterliche Rechtsprechung und aktuelle Praktiker-
themen. Halten Sie sich einfach und effizient auf dem 
Laufenden und klären Sie Ihre Fragen persönlich. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Familienrecht
Komplexe Mandate erfolgreich bearbeiten

Referent
Paul Wesseler
RiOLG

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Familienrecht, 
Rechtsanwälte 

Termine
23.02.2021, 11.05.2021, 
14.09.2021, 30.11.2021

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 911

Paul Wesseler (RiOLG)

„Damit Sie den Überblick behalten: 

Ich ordne die neue Rechtsprechung 

systematisch für Sie ein!“

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s188
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▶▶ Forderungspfändung
Künftige Hinterbliebenenrente: es kommt nicht auf die fälligkeit an

| Das AG Dresden hat am 28.8.20 (583 M 3133/20, Abruf-Nr. 219554) die Fra-
ge geklärt, ob eine Hinterbliebenenrente pfändbar ist, obwohl Vorausset-
zung für ihre Gewährung ist, dass der Versicherte, aus dessen Rentenkonto 
eine Witwen- oder Witwerrente zu zahlen ist, zuvor verstirbt. Genau diese 
Voraussetzung lag nicht vor, sodass die Drittschuldnerin als gesetzliche 
Rentenversicherungsträgerin gegen den PfÜB Erinnerung einlegte, weil ein 
Rechtsgrund für die gepfändete Leistung nicht vorhanden sei. |

Das AG wies die Erinnerung zu Recht als unbegründet zurück. Denn nach 
§ 54 Abs. 4 SGB I können Ansprüche auf laufende Geldleistungen wie Arbeits-
einkommen gepfändet werden. Nach § 832 ZPO erfasst die Pfändung auch die 
nach der Pfändung fällig werdenden Beträge. Folge: Eine Fälligkeit ist daher 
nicht Voraussetzung für die Pfändung einer Forderung. 

merKe | Voraussetzung für die Pfändung einer künftigen Forderung ist viel-
mehr, dass der Rechtsboden der gepfändeten künftigen Forderung geschaffen ist 
(BGH VE 03, 130). 

Das war hier der Fall. Denn ist der Schuldner verheiratet und könnte ihm eine 
Hinterbliebenenrente zustehen, besteht somit kein Anlass, solche Ansprüche 
im PfÜB nur auszunehmen, weil die Leistung der Hinterbliebenenrente zusätz-
lich voraussetzt, dass der Ehepartner eines Schuldners verstirbt. Andernfalls 
wäre sonst auch die Pfändung künftiger Ansprüche eines noch nicht im Ruhe-
stand befindlichen Schuldners aus der eigenen Rentenversicherung nicht 
pfändbar, da schon nicht feststeht, ob er das Renteneintrittsalter überhaupt 
erreicht oder einen Rentenantrag stellt. Es besteht daher keine Veranlassung, 
zwischen originären und abgeleiteten Rentenansprüchen zu unterscheiden.

Im Übrigen gilt: Ist der Schuldner unverheiratet und hat er keine Aussichten 
auf den Bezug einer Hinterbliebenenrente, geht die Pfändung ohnehin „ins 
Leere“, wodurch weder Schuldner noch Drittschuldnerin beschwert wären.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Zukünftige Rentenansprüche sind pfändbar, VE 03, 130
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▶▶ Vollstreckungspraxis
Schuldner-GmbH benennt sich um: Was nun?

| Kaum hat der Gläubiger mühevoll einen Titel gegen eine GmbH erwirkt, 
schon nennt sie sich um. Doch der Geschäftsführer ist derselbe. Muss der 
Gläubiger den Titel jetzt nach § 727 ZPO umschreiben lassen? |

Nein. Denn wie bei einer natürlichen Person (Frau Meier heiratet und heißt 
nun Müller) liegt ein und dieselbe (juristische) Person vor, bloß mit anderem 
Namen. Es liegt keine Rechtsnachfolge nach § 727 ZPO vor.


